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Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2022/NK/069
öffentlich
17.11.2022
Frau M. Rißer
Frau M. Rißer

Satzung der Peenestadt Neukalen über die Erhebung von Gebühren zur 
Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände "Obere 
Peene" und "Teterower Peene"

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 01.12.2022 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:
1. Auf Grundlage des § 22 Abs.3 Ziff.11 KV M-V i.V.m. den §§ 1,2 und 6 KAG M-V wird 

die beigefügte Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Sie gilt 
weiter fort, wenn sich keine Veränderungen der ansatzfähigen Kosten ergeben.

2. Die beigefügte Satzung der Peenestadt Neukalen über die Erhebung von Gebühren 
zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände „Obere Peene“ 
und „Teterower Peene“ wird gemäß § 5 KV M-V beschlossen

Sach- und Rechtslage:
Die Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes „Obere Peene“ plant, den 
allgemeinen Hebesatz für das Haushaltsjahr 2023 von derzeit 11,00 € auf 12,50 €/ 
Beitragseinheit zu erhöhen.
 
In mehreren Beratungen legten Vertreter des Verbandes den Bürgermeistern dar, dass eine 
Erhöhung unumgänglich ist, um die laufenden Aufgaben erfüllen zu können. Insbesondere 
spielen hierbei erhöhte Unterhaltungsaufwendungen, aber auch der geplante Neubau eines 
eigenen Bauhofes eine wesentliche Rolle, um sich zukunftsfähig aufzustellen und um der 
Abhängigkeit von weiteren Preissteigerungen entgegen zu wirken.
 
Der Wirtschaftsplan für 2023 liegt vor. 
 
Die Erhöhung des Hebesatzes zieht eine Gebührenneukalkulation mit entsprechender 
Änderung für die gemeindliche Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der 
Verbandsbeiträge nach sich.
 

Finanzielle Auswirkungen:

Sachkonto:    Betrag
       €

Erg.-HH Fin.-HH
(investiv)

einmalig laufend Bemerkungen

Ausgaben:
5.3.8.00.564200 99.900 €
Einnahmen:
5.3.8.00.432210 80.000 €

Anlagen:
Kalkulation
Satzung der Peenestadt Neukalen über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der 
Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände „Obere Peene“ und „Teterower Peene“
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L e b e n s l a u f
(Beratungsverlauf der Vorlage 2022/NK/069 mit Realisierungsvermerk)

Beschlüsse:

01.12.2022
V/NK/112 Sitzung der Stadtvertretung Neukalen
Herr Müller erläutert die Historie des Sachverhaltes und die Vorlage.

Herr Wilke gibt seine Bedenken bekannt, gerade zu Zeiten der hohen Baukosten und 
Finanzierungskosten sieht er es als ein falsches Zeiten und bittet um eine erneute 
Wirtschaftlichkeitsberechnung.  

Die Stadtvertreter diskutieren und bitten um Ergänzung der Vorlage um Punkt 3 und 4:

3. Die Stadtvertretung der Peenestadt Neukalen fordert den Wasser- und Bodenverband auf, 
die zur Zeit veranschlagten Kosten für den Bau und den Betrieb eines eigenen Bauhofes 
einzufrieren. 

Gleichzeitig ist zu prüfen, ob unter den gegebenen Umständen, die Investition sinnvoll und 
finanzierbar ist. 

Über das Ergebnis sind die Mitgliedsgemeinden schnellstmöglich zu informieren.
 
4. Die Stadtvertretung der Peenestadt Neukalen fordert den Wasser- und Bodenverband auf, 
neben dem zur Zeit favorisierten Standort in Malchin, weitere mögliche Standorte in 
Verbandsgebiet zu prüfen. Dabei ist vor allem ein Verbleib am jetzigen Standort in Neukalen 
zu untersuchen. 

Über das Ergebnis sind die Mitgliedsgemeinden schnellstmöglich zu informieren.

Beschluss:

3. Auf Grundlage des § 22 Abs.3 Ziff.11 KV M-V i.V.m. den §§ 1,2 und 6 KAG M-V wird 
die beigefügte Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Sie gilt 
weiter fort, wenn sich keine Veränderungen der ansatzfähigen Kosten ergeben.

4. Die beigefügte Satzung der Peenestadt Neukalen über die Erhebung von Gebühren 
zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände „Obere Peene“ 
und „Teterower Peene“ wird gemäß § 5 KV M-V beschlossen

Zusatz: 

5. Die Stadtvertretung der Peenestadt Neukalen fordert den Wasser- und 
Bodenverband auf, die zur Zeit veranschlagten Kosten für den Bau und den Betrieb 
eines eigenen Bauhofes einzufrieren. 

Gleichzeitig ist zu prüfen, ob unter den gegebenen Umständen, die Investition 
sinnvoll und finanzierbar ist.
 
Über das Ergebnis sind die Mitgliedsgemeinden schnellstmöglich zu informieren.

 
6. Die Stadtvertretung der Peenestadt Neukalen fordert den Wasser- und 

Bodenverband auf, neben dem zur Zeit favorisierten Standort in Malchin, weitere 
mögliche Standorte in Verbandsgebiet zu prüfen. Dabei ist vor allem ein Verbleib am 
jetzigen Standort in Neukalen zu untersuchen. 

Über das Ergebnis sind die Mitgliedsgemeinden schnellstmöglich zu informieren.
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Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0


	L e b e n s l a u f

